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Bekanntmachung der Satzung zur vierten 
Änderung der Satzung für die Tätigkeit der 
Bezirksvertretungen der Stadt Duisburg (Be-
zirkssatzung) vom 08.05.2024 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der  
Stadt in seiner Sitzung am 15.04.2024 beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung für die Tätigkeit der Bezirksvertre- 
tungen der Stadt Duisburg (Bezirkssatzung) vom  
03. März 2004 (öffentlich bekannt gemacht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 10 vom 
22. März 2004, S. 93) in der Fassung zur dritten 
Änderung vom 17.12.2012 (öffentlich bekannt 
gemacht im Amtsblatt für die Stadt Duisburg 
Nr. 1/2013 vom 15.01.2013, S. 1) wird wie folgt 
geändert:

§ 3
Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen

(2) Die Bezirksvertretungen entscheiden

-   unter Beachtung der gesamtstädtischen 
Belange und im Rahmen der allgemeinen 
Richtlinien des Rates sowie

-  im Rahmen der bereitgestellten Finanzmittel,

insbesondere über folgende Angelegenheiten:

1.  Unterhaltung und Ausstattung der im Stadt-
bezirk gelegenen Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen, wie Sportstätten, Turnhallen, 
Bäder, Friedhöfe, Büchereien, Spielplätze, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrich-
tungen und ähnliche soziale und kulturelle 
Einrichtungen

  Zu den Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne 
dieser Bestimmung gehören die Maßnahmen 
der Instandhaltung (z. B. Renovierungen) und 
der Instandsetzung (z. B. Erneuerung von Bau- 
teilen). Die Entscheidungsbefugnis bei der Un- 
terhaltung und Ausstattung erstreckt sich auf 
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Maßnahmen baulicher Art sowie Ausstattun-
gen von besonderer Bedeutung, die wegen 
ihrer Art und Zusammensetzung im Stadtge-
biet nicht mehrfach vorgenommen werden. 
Sie umfasst auch Erweiterungsmaßnahmen 
sowie Erst- und Ersatzausstattungen.

  Die Bezirksvertretung entscheidet bei Maß-
nahmen mit einem Geschäftswert von mehr 
als 25.000 Euro, sofern diese Maßnahmen 
nicht in den Wirtschaftsplänen der für die 
städtischen Immobilien zuständigen Sonder-
vermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtun-
gen) enthalten sind.

  Ausgenommen von der Entscheidungsbefug-
nis ist der Sachbereich Inventar der Schulen, 
sofern diese ihre Beschaffungen selbst tätigen.

  Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Be- 
stimmung sind solche städtischen Einrichtun- 
gen, die jedermann im Rahmen ihres Nutzungs- 
zweckes unmittelbar zugänglich sind (also nicht  
etwa Verwaltungsgebäude).

  Öffentliche Einrichtungen, deren Bedeutung 
wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, 
sind:

 Sportstätten
 -    Sportpark Duisburg (mit Regattabahn,  

Schwimmstadion, Eissporthalle, Leicht- 
athletikstadion)

 -    Sechs-Seen-Platte und Toepper See (sport- 
liche Nutzung des Gewässers)

 Friedhöfe
 -   Waldfriedhof (Krematorium)

 Büchereien
 -   Zentralbibliothek

 Schulen
 -   Berufskollegs
 -    Förderschulen (Förderschulen mit dem För- 

derschwerpunkt emotionale und soziale  
Entwicklung, Förderschulen mit dem För- 
derschwerpunkt geistige Entwicklung, För- 
derschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache)

 -   Schulen für Kranke
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c)  der Oberbürgermeister hat den Rats- 
beschluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Häger
Tel.-Nr.: 0203 283-6187

1.3    Öffnungszeiten gemeindlicher Einrich-
tungen im Rahmen der vorgegebenen 
Kapazität an Personal und Sachmitteln

1.4   Benennung und Umbenennung von 
öffentlichen Einrichtungen mit bezirk- 
licher Bedeutung

1.5   Vermietung von Räumen, die kulturel- 
len Zwecken dienen, wenn in Benut- 
zungsordnungen keine Regelung ge- 
troffen ist

1.6   Vermietung von Räumen in Schulge-
bäuden, wenn in Benutzungsordnun-
gen keine Regelung getroffen ist

1.7   Außerschulische Inanspruchnahme 
von Schulgrundstücken oder Teilen 
von Schulgrundstücken in größerem 
Umfang

1.8   Errichtung von Gebäuden durch Dritte 
auf städtischen Sportstätten

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung zur vierten Änderung 
der Satzung für die Tätigkeit der Bezirks-
vertretungen der Stadt Duisburg (Bezirks-
satzung) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderungs-
satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

 Straßen, Wege, Plätze
 -   Burgplatz
 -   Königstraße
 -   Averdunkplatz

  Andere soziale und kulturelle 
Einrichtungen

 -    Obdachlosenunterkünfte und 
Übergangsheime

 -   Stadtarchiv
 -   Theater der Stadt
 -   Museen
 -    Niederrheinische Musik- und  

Kunstschule
 -   Volkshochschule
 -   Künstler- und Atelierhäuser

  Friedhöfe von ausschließlich bezirklicher 
Bedeutung sind solche, deren Bestat-
tungsbezirk nicht wesentlich über einen 
Stadtbezirk hinausgeht.

  Die Bezirksvertretungen beschließen 
eine Prioritätenliste für die in ihrem Ent-
scheidungsbereich liegenden Unterhal-
tungs- und Ausstattungsmaßnahmen.

  Von dieser Liste darf nur mit Zustim-
mung der zuständigen Bezirksvertre-
tung abgewichen werden. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann die Be-
zirksbürgermeisterin bzw. der Bezirks-
bürgermeister mit einem Mitglied der 
Bezirksvertretung über Abweichungen 
von der Prioritätenliste entscheiden. 
Diese Entscheidungen sind der Bezirks-
vertretung in der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen.

1.1    Überlassung von gemeindlichen Ein-
richtungen gemäß § 8 GO NRW, wie 
Sportstätten, Bäder, Versammlungs-
räume usw. für Veranstaltungen im 
Stadtbezirk

    Die Bezirksvertretungen entscheiden 
über die zeitweise Überlassung ge-
meindlicher Einrichtungen zur ständig 
wiederkehrenden Nutzung an Dritte.

1.2    Langfristige oder dauerhafte Vermie-
tung von öffentlichen Gebäuden an 
Dritte
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Bekanntmachung einer Gebäude(um)nummerierung

Aus verwaltungstechnischen Gründen war folgende Gebäudenummerierung erforderlich:

Gemarkung Huckingen:

Reiserweg ohne Nr.    wird  Reiserweg 47
      (Lager)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, zu erheben.

Duisburg, den 6. Mai 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag     

Nicola Reinhardt

Auskunft erteilt:  
Stefanie Friedmann
Tel.-Nr.: 0203 283-3439

Bekanntmachung der Änderung der 
Zweckverbandssatzung für den Zweck-
verband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR)

Durch Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 18.03.2024 wurde die Änderung der  
Satzung des Zweckverbandes VRR beschlos- 
sen. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit 
gemäß § 11 Abs. 1 GkG hingewiesen.

Duisburg, den 3. Mai 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Leier

Auskunft erteilt:
Herr Engeln
Tel.-Nr.: 0203 283-2483
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4201291822 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3242008492 (alt 
142008499) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203409812 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3214095246 (alt 
114095243) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 10. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3202469312  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3759130473  
(alt 29130473) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200600197  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3202431825, 
4200846600 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3219171331  
(alt 119171338), 3227099417  
(alt 127099414) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 8. Mai 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Bekanntmachung 
über Ort und Zeit des Zusammentritts der Briefwahlvorstände  

zur Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024  
 

 
 

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Wahl zum Europäischen Parlament  
am 09. Juni 2024 wurden in   
 
   der kreisfreien Stadt Duisburg 105 Briefwahlvorstände  
 
gebildet. 
 
 
Die Briefwahlvorstände treten am  
 

09. Juni 2024 um 15.00 Uhr  
 

in der  
 

Gesamtschule Süd 
Großenbaumer Allee 168 - 174 

47269 Duisburg 
(49 Briefwahlvorstände) 

 
und in der 

 
Erich-Kästner-Gesamtschule 

Ehrenstr. 87 
47198 Duisburg 

(56 Briefwahlvorstände) 

 
zusammen. 
 
Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist öffentlich.  
 
Duisburg, den 22. Mai 2024 
 
Der Stadtwahlleiter 
 
 
Martin Murrack 
Stadtdirektor 
 
Auskunft erteilt: 
Frau Peschmann 
Tel.-Nr.: 0203 283-2745 
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